
Benutzungsbedingungen 
Allgemeine Geschäftsbedingungen der Jugendherbergen im DJH Landesverband Hannover e.V. 
 
Jugendherbergen des Deutschen Jugendherbergswerkes 
(JH) sind Häuser der Landesverbände des Deutschen 
Jugendherbergswerkes (DJH) oder Häuser anderer Träger, 
die dem DJH angeschlossen sind. Sie sind in erster Linie 
ein Angebot an junge Menschen und Familien. 
 
1. Reservierung 

1.1 Die Gäste können ihren Aufenthalt persönlich, telefo-
nisch, per Fax, per Post, per E-Mail oder auch online 
reservieren. 
1.2 Die Reservierungsanfrage sollte folgende Angaben 
enthalten: Name, Anschrift, Daten der Ankunft und Ab-
reise, Anzahl der Personen unter Angabe des Geschlech-
tes, Geburtsdatum, Mitgliedsnummer (falls vorhanden), 
bei Familien Alter der Kinder, Verpflegungswünsche. 
1.3 Die Reservierung wird mit der schriftlichen oder 
mündlichen Zusage bzw. dem Abschluss eines schriftlichen 
Belegungsvertrages für beide Seiten verbindlich. 
1.4 Mit Familien, Gruppen und bei längeren Aufenthalten 
wird ein schriftlicher Belegungsvertrag abgeschlossen. 
1.5 Unangemeldete Gäste können nur übernachten, wenn 
die Belegungssituation es zulässt. 
1.6 Für allein reisende Minderjährige ab 14 Jahren besteht 
ein beschränkter Anspruch auf Aufnahme. Sie werden 
unter den nachstehenden Voraussetzungen in die Jugend-
herberge aufgenommen, auch wenn sie nicht in Beglei-
tung einer zur Personensorge berechtigten volljährigen 
Person sind. Eine solche Aufnahme erfolgt allerdings nur, 
wenn ein gültiger Personalausweis oder Reisepass des 
Minderjährigen sowie die Sorgeberechtigten-Erklärung 
ordnungsgemäß ausgefüllt und unterschrieben durch 
den/die Sorgeberechtigten des Minderjährigen vorgelegt 
wird. Die Sorgeberechtigten-Erklärung muss dabei zwin-
gend und ausschließlich in der Form abgefasst sein, wie 
sie der LVB Hannover unter 
https://www.jugendherberge.de/lvb-
hannover/service/alleinreisende-jugendliche/ 
veröffentlicht hat. Sonstige Zustimmungserklärungen von 
Sorgeberechtigten in anderer Form werden nicht akzep-
tiert, auch wenn sie rechtlich wirksam abgefasst sind. 
 
2. Zahlung 

Die Zahlung für den Aufenthalt in der Jugendherberge ist 
spätestens bei der Abreise fällig. Eine Anzahlung kann 
verlangt werden. Näheres regelt der abgeschlossene Bele-
gungsvertrag. 
 
3. Absagen 

3.1 Gäste ohne schriftliche Belegungsbestätigung können 
ihre Buchung telefonisch absagen. Die Absage muss der 
Jugendherberge bis zum Vortage der geplanten Anreise, 
18:00 Uhr, zugegangen sein. 

3.2 Gäste mit einer schriftlichen Belegungsbestätigung 
müssen schriftlich absagen. Die Absage muss mindestens 
acht Wochen vor dem geplanten Anreisetag der Jugend-
herberge zugegangen sein, sofern in der Belegungsbestä-
tigung nichts anderes vereinbart wurde. Auch eine Berich-
tigung der Teilnehmerzahl muss mindestens acht Wochen 
vor dem geplanten Anreisetag schriftlich erfolgen. 
3.3 Bei Anmeldungen innerhalb acht Wochen vor Anreise 
und danach erfolgten Absagen gelten in jedem Fall die 
Regelungen, die unter »Ausfallzahlung« im nächsten Kapi-
tel genannt sind. 
3.4 Die Jugendherbergen sind berechtigt, gegenüber an-
gemeldeten Gästen wegen Nichtverfügbarkeit der zugesag-
ten bzw. vereinbarten Leistungen bis vier Wochen vor dem 
Anreisetag von der Zusage der Reservierung bzw. dem 
schriftlichen Belegungsbestätigung zurückzutreten. Sie 
sind in diesen Fällen verpflichtet, die angemeldeten Gäste 
unverzüglich von der Nichtverfügbarkeit zu informieren 
und ihnen bereits erbrachte Anzahlungen zu erstatten. 
Betroffene Gäste erhalten bei der Suche nach einer 
Ersatzunterkunft Unterstützung. 
 
4. Ausfallzahlung 

4.1 Wenn die Absagefristen nicht eingehalten werden 
oder zwischen der Zahl der angemeldeten und der ange-
reisten Gäste eine Minderung um mindestens zehn Prozent 
eintritt oder die Gäste gar nicht erscheinen, wird durch 
die Jugendherberge je Person und Tag eine Entschädigung 
von fünfzig Prozent aller vereinbarten Leistungen gefor-
dert, es sei denn, der Gast weist nach, dass ein geringerer 
oder kein Schaden entstanden ist. 
4.2 Sollten die der Jugendherberge durch den Rücktritt 
entstandenen Kosten nachweisbar höher sein als dieser 
Pauschalbetrag, so wird vom Gast dieser Betrag geschul-
det. 
4.3 Auf die Entschädigung wird verzichtet, wenn die ver-
einbarten Leistungen von anderen Gästen in Anspruch 
genommen werden. 
 
5. Mitgliedschaft 

Voraussetzung für die Aufnahme in eine Jugendherberge 
ist die Mitgliedschaft im Deutschen Jugendherbergswerk 
oder in einem anderen Verband der International Youth 
Hostel Federation (IYHF). Die Mitgliedschaft ist von den 
Gästen bei Aufnahme in die Jugendherberge nachzuwei-
sen. Kinder- und Jugendgruppen müssen von mindestens 
einer für die Aufsicht verantwortlichen Person begleitet 
werden. 
 
6. Mitgliedschaft von Personen 

6.1 Die Mitgliedskarte kann von allen Personen mit festem 
Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland bei allen
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 DJH-Mitgliedskartenausgabestellen (auch Jugendherber-
gen und Geschäftsstellen der DJH-Landesverbände) erwor-
ben werden. 
6.2 Einzelgäste bis 26 Jahre erhalten die Juniorenkarte. 
Für Einzelgäste, die älter als 26 Jahre sind, und für Fami-
lien gibt es die Mitgliedskarte „Familie/27plus“. 
Eheähnliche Gemeinschaften sind Familien gleichgestellt, 
wenn sie einen gemeinsamen Wohnsitz haben. 
Volljährige Kinder bis 26 Jahre können in der Familien-
mitgliedschaft der Eltern verbleiben, solange sie allein 
stehend sind und keine eigene Familienmitgliedschaft be-
nötigen. 
Für jedes Familienmitglied kann eine eigene Mitglieds-
karte ausgestellt werden. 
6.3 Familienmitgliedskarten „Familie/27plus“ berechtigen 
den volljährigen Karteninhaber zur Mitnahme eigener und 
befreundeter minderjähriger Kinder. 
6.4 Ausländische Gäste, die nicht Mitglied eines der IYHF 
angeschlossenen Verbandes sind, können vor Ort die 
»Internationale Gastkarte« (Welcome Stamps) erwerben. 
 
7. Mitgliedschaft von Organisationen 

7.1 Schulen, Jugendgruppen, Vereine, Verbände, Stiftun-
gen, Ausbildungsbereiche von Firmen, Körperschaften und 
andere Organisationen erwerben die körperschaftliche 
Mitgliedschaft und erhalten dafür Gruppenmitgliedskarten. 
Für die Aufnahme gelten die satzungsrechtlichen Bestim-
mungen des DJH-Hauptverbandes und der DJH-Landesver-
bände. 
7.2 Mit der Gruppenmitgliedskarte kann der/die Leiter/in 
mit einer Gruppe in der Jugendherberge übernachten. Die 
Gruppenmitgliedskarte ist kein Ersatz für die Einzelmit-
gliedschaft. Sie ist nicht übertragbar auf andere Instituti-
onen oder Personen. 
7.3 Eine Gruppe besteht aus mindestens vier Teilnehmer/-
innen einschließlich der Leitung. Gruppenleiter/innen 
müssen mindestens das 16. Lebensjahr vollendet haben. 
7.4 Gruppenmitgliedskarten werden nicht an Reisebüros 
und andere Unternehmen ausgegeben, die auf gewerb-
licher Basis die Teilnahme an Reisen vermitteln. Auch bei 
der Buchung über einen Vermittler ist die eigene Mitglied-
schaft der reisenden Gruppe erforderlich. 
 
8. Preise 

Grundlage der Preise ist die aktuelle Preisliste des jeweili-
gen Landesverbandes bzw. der Jugendherberge zum Zeit-
punkt des Eingangs der Reservierungsanfrage, wenn nicht 
andere Preise im Belegungsvertrag vereinbart sind. Preis-
listen sind bei den DJH-Landesverbänden und in den 
Jugendherbergen erhältlich. 
 
9. Haftung 

9.1 Gäste, die aus eigenem Verschulden Schäden an 
Gebäuden und Inventar verursachen, werden im Rahmen 
der gesetzlichen Bestimmungen zum Ersatz herangezogen 
(Erziehungsberechtigte und Veranstalter eingeschlossen).

9.2 Eine Haftung für Verlust, Diebstahl oder Beschädigung 
von Wertgegenständen kann nur übernommen werden, 
wenn diese der Herbergsleitung oder ihrer Vertretung aus-
drücklich zur Verwahrung gegeben wurden, es sei denn, 
das DJH, seine Organe oder Erfüllungsgehilfen haben den 
Verlust oder die Beschädigung vorsätzlich oder grob fahr-
lässig verursacht. Auch hier gelten die gesetzlichen Best-
immungen. 
9.3 Für Schäden an Kraftfahrzeugen (einschließlich 
Inhalt) und Fahrrädern, die sich auf dem Gelände der 
Jugendherberge befinden, wird nicht gehaftet, sofern der 
Schaden nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig durch das 
DJH oder seine Organe oder Erfüllungsgehilfen verursacht 
worden ist. 
9.4 In der Jugendherberge sind der Einsatz von 
Feuerwerkskörpern und Wunderkerzen sowie 
unbeaufsichtigt brennende Kerzen nicht erlaubt. Dies gilt 
insbesondere auch in der Weihnachtszeit und für die 
Feierlichkeiten zum Jahreswechsel. Ebenso dürfen auch im 
Freien auf dem Gelände der Jugendherberge keine 
Feuerwerkskörper, Böller o.ä. ohne Genehmigung gezündet 
werden. Den Anweisungen der Hausleitung und des 
Personals der Jugendherberge ist Folge zu leisten. 
Unsere Brandmelder reagieren sofort und lösen Alarm aus, 
unsere Brandmeldeanlage benachrichtigt direkt die 
Feuerwehr. Dies gilt auch für Alarme, die durch 
missbräuchliche Bedienung von Brandschutzeinrichtungen 
und Fluchttüren ausgelöst werden. Bei Nichtbeachtung 
und Fehlalarmen behalten wir uns einen 
Schadenersatzanspruch in Höhe aller verursachten 
Kosten und Schäden, mindestens aber 150,- € vor. 


